
EuGH: Urteil vom 28.1.1992 – C-204/90 

 

Leitsatz: 

     Die Artikel 48 und 59 EWG-Vertrag stehen Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats 

entgegen, die die Abzugsfähigkeit von Beiträgen zu Kranken- und Invaliditäts- oder Alters- 

und Todesfallversicherungen von der Voraussetzung abhängig machen, daß diese Beiträge 

in diesem Staat gezahlt werden. Diese Voraussetzung kann jedoch durch die Notwendigkeit 

gerechtfertigt sein, die Kohärenz der anwendbaren Steuerregelung zu gewährleisten. 

    Diese Notwendigkeit kann z. B. dann bestehen, wenn in einem Steuersystem eines 

Mitgliedstaats ein wechselseitiger Zusammenhang zwischen der Abzugsfähigkeit der 

Beiträge und der Besteuerung der von den Versicherern in Erfüllung der Verträge zu 

zahlenden Beträge besteht und wenn ein solcher Ausgleich zwischen der Abzugsfähigkeit in 

einer Phase und der Besteuerung in einer anderen nicht mehr sichergestellt werden kann, 

weil die auf den steuerfreien Beiträgen beruhenden Zahlungen von einem ausländischen 

Versicherer im Ausland geleistet werden, wo ihre Besteuerung vom Zufall abhängig ist. 

 

    Die Artikel 67 und 106 EWG-Vertrag stehen solchen Rechtsvorschriften nicht entgegen. 

 

Orientierungssatz 

 

    1. Parallelentscheidung: EuGH, 28.1.1992, C-300/90 

 

Tenor 

 

    Die Art. 48 und 59 EWGV stehen Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats entgegen, die 

die Abzugsfähigkeit von Beiträgen zu Krankenversicherungen und Invaliditätsversicherungen 

oder Altersversicherungen und Todesfallversicherungen von der Voraussetzung abhängig 

machen, daß diese Beiträge in diesem Staat gezahlt werden. Diese Voraussetzung kann 

jedoch durch die Notwendigkeit gerechtfertigt sein, die Kohärenz der anwendbaren 

Steuerregelung zu gewährleisten. Die Art. 67 und 106 EWGV stehen solchen 

Rechtsvorschriften nicht entgegen. 


